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dorf158 zu den Orten, in denen dem Kloster Nonnberg im Jahre 1117 
von Erzbischof Konrad I. von Salzburg Besitz bestätigt wurde159. 
Wenig später (um 1120) gelangte Besitz in Matzleinsdorf auf dem 
Tauschweg vom Hochstift Passau an das Hochstift Freising160. Aber 
auch die Herren von Rohr161 waren in Matzleinsdorf begütert. Um 
1112 bezeugt nämlich ein Kuno von Rohr die Schenkung eines regni 
ministerialis nomine Chadelhoh, der seine Tochter und eine ancilla an 
Ranshofen gibt162. Dieser Chadelhoh ist wahrscheinlich mit dem um 
1138 genannten Chadelhoh de Rore identisch, der - wie der Sohn seiner 
Schwester, namens Perthold - eine Zensualin an Ranshofen schenkte. 
Ein zweiter Neffe Eginhart, welcher in Ranshofen eingetreten war, 
übergab im selben Jahr Besitz in Niederösterreich, darunter Maczilins­
dorf, an sein Stift165.
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Wenn Matzleinsdorf mit dem Macelinesdorf unseres Diploms iden­
tisch ist, wäre dies eine Erklärung dafür, wie Ranshofen in den Besitz 
der Urkunde Heinrichs IV. gekommen ist: über Eginhart, der mit 
Matzleinsdorf aus dem einstigen Besitz Adalberts auch die Urkunde 
erworben hatte, die er dann seinerseits bei der Weiterveräußerung dem 
Stift überließ.


